
Gültige Nettoeinkommensgrenzen: 
 

Lebensform Euro 

Alleinstehende    822 € 

Paar ohne Kinder 1.233 € 

Paar mit 1 Kind U15 1.480 € 

Paar mit 2 Kindern U15 1.726 € 

Paar mit 3 Kindern U15 1.973 € 

Alleinerziehende; 1 Kind U15 1.069 € 

Alleinerziehende; 2 Kinder U15 1.315 € 

Alleinerziehende; 3 Kinder U15 1.562 € 

 
Jedes weitere Kind <15 Jahre 247€; ab 15 
Jahre 411€ 
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LobbyCard und KinderBonusCard 
 

Die LobbyCard/KinderBonusCard ist ein 
Angebot an Ulmer Bürger/innen.  
Mit der LobbyCard/KinderBonusCard erhalten 
Sie Ermäßigungen in den Bereichen Freizeit, 
Konsum, Bildung und Kultur.  
Hierzu zählen z. B.: 
 

• freier Eintritt ins Naturkundliche Bildungs-
zentrum, Ulmer Museum, Kunsthalle 
Weishaupt und Stadtbibliothek  
 

• Einkauf in Tafelläden (z. B. Deutsches Rotes 
Kreuz) 
 

• Ermäßigungen bei der Ulmer 
Volkshochschule (VH) oder der Südwest 
Presse 
 

Spezielle Angebote für die KinderBonusCard: 
 

Für 1 Euro erhalten Kinder 
 

• Mittagessen an Ulmer Schulen/Kindertages-
stätten (sofern die Schule Mittagessen 
anbietet) 
 

• Eintritt ins Donaubad, Eislaufanlage oder 
Westbad 
 
 
Hier ist nur ein kleiner Teil der möglichen 
Vergünstigungen dargestellt.  
Eine ausführliche Liste mit allen Adressen 
erhalten Sie bei Abgabe Ihres Antrags.  
 
 
 

Für Wen? 
    

Für alle Ulmer Bürger und Bürgerinnen, die  
 

- laufende Sozialleistungen beziehen  
 

oder 
 

- über ein geringes Einkommen (siehe 
Tabelle Rückseite) verfügen. 
 

KinderBonusCard < < < < 18 Jahre 

LobbyCard > > > > 18 Jahre 

 
Eine KinderBonusCard können auch 
auswärtige Schüler    erhalten, die eine Ulmer 
Schule besuchen, sofern sie oben genannte 
Bedingungen erfüllen. 
 

 
Wie? 
    

1. Antrag auf KinderBonusCard und/oder 
LobbyCard ausfüllen 
 

2. Antrag bei zuständigem Sachbearbeiter 
abgeben 

 

3. Notwendige Nachweise über das 
Einkommen vorlegen (z. B. Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen, Sozialhilfebescheid, 
Arbeitslosendgeldbescheid, Rentenmitteilung) 
 

4. Passfoto  
-> machen wir vor Ort 

oder 
-> Sie schicken Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter ein Foto per E-Mail (nicht älter 
als 2 Jahre) 

    

Wo? 
    

Der Antrag kann bei folgender Adresse und 
Ansprechpartnerinnen abgeholt und 
abgegeben werden: 
 
Stadt Ulm 
Fachbereich Bildung und Soziales 
Abteilung Existenzsicherung 
Schwambergerstr. 1  
89070 Ulm  
 
Ansprechpartnerinnen:  
Frau E. Hauenstein 
Frau C. Erb 
Tel.: 0731/161-5225 
Zimmer 28 EG 
 
Passbilder in digitaler Form senden Sie bitte 
an die entsprechende E-Mail Adresse Ihres 
Sachbearbeiters oder an esi@ulm.de.  
 
 
 
Wenn Sie oben genannte Mitarbeiterinnen 
nicht persönlich antreffen bzw. erreichen, 
wenden Sie sich bitte an das Sekretariat, 
Zimmer 32, Tel.: 0731/161-5296. 
 
 
 
 
 


